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BESCHLUSS 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 271. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 

 
zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)  

 
mit Wirkung zum 1. Juli 2012 

 

Aufnahme einer zweiten Anmerkung hinter der Gebührenordnungsposition 
01758 

Die Teilnahme der Frauen- und Hausärzte kann auch durch telefoni-
sche Zuschaltung erfolgen. 


